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1. Entstehen bei der Durchführung dieses Vertrages Unklarheiten oder 

Meinungsverschiedenheiten über tatsächliche Umstände oder ändern sich die dem 

Vertrag zugrunde gelegten Sachverhalte in wesentlichen tatsächlichen Punkten, so soll 

gem. §§ 317 ff. BGB ein für beide Parteien verbindliches Schiedsgutachten zur 

Entscheidung des streitigen Sachverhalts eingeholt werden. 

 

Anmerkung: 

Nach Möglichkeit sollten der tatsächliche Umstand (z. B. Änderung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse) und der Gutachtenauftrag (z.B. Neufestsetzung der Miete oder Pacht) 

sowie der Rahmen der Neufestsetzung (z.B. anhand der Punktzahl für die Kosten eines 

Vier-Personen-Haushalts) konkret angegeben werden. 

 

2. Als Schiedsgutachter soll auf Antrag einer Partei oder beider Parteien von der IHK 

Ostthüringen zu Gera ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger benannt 

und sodann von den Parteien beauftragt werden. Im Falle der Verhinderung oder des 

Vorliegens von Ablehnungsgründen wegen Besorgnis der Befangenheit soll von der IHK 

ein Ersatzsachverständiger benannt werden. 

 

Anmerkung:  

Bei Weigerung zur Beauftragung des Schiedsgutachters durch eine Partei kann die 

andere Partei auch auf Zustimmung zur Beauftragung klagen. 

 

3. Die Kosten für das Schiedsgutachten tragen die Parteien je zur Hälfte. 

 


